
trum CentrO Oberhausen im Zusammenhang mit dem
CentrO Weihnachtsmarkt Verkaufsstellen im Sinne des 
§ 3 LÖG NRW von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für Verkaufs-
stellen im Einkaufszentrum CentrO Oberhausen, Centro-
allee.

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

1.  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig außerhalb der in den § 1 zugelassenen Geschäfts-
zeiten Verkaufsstellen offenhält.

2.  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG
NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet
werden.

§ 4
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

1.  Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

2.  Diese Verordnung tritt am 31.12.2018 außer Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird
hiermit verkündet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
gegen diese ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b)  diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c)  der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt. 

Stadt Oberhausen
als örtliche Ordnungsbehörde
Oberhausen, 25.09.2018

Daniel Schranz
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung über den Satzungsbe-
schluss und das Inkrafttreten des Bebau-
ungsplans Nr. 672 D - Gildenstraße /
Vikariestraße -

I.   Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 24.09.2018
den Bebauungsplan Nr. 672 D - Gildenstraße /
Vikariestraße - in der Fassung vom 26.03.2018 (inkl.
des geänderten Hinweises Nr. 7 vom 06.08.2018) als
Satzung beschlossen.

     Gesetzliche Grundlage ist § 10 Abs. 1 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634) und § 7
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018
(GV.NRW.2018, S. 90).

     In gleicher Sitzung hat der Rat der Stadt die dem Be-
bauungsplan Nr. 672 D beigefügte Begründung (inkl.
Umweltbericht) in der Fassung der Fortschreibung
vom 06.08.2018 als Entscheidungsbegründung be-
schlossen.

     Gesetzliche Grundlage ist § 9 Abs. 8 BauGB in der
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. I, S. 3634).

     Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 672 D liegt
in der Gemarkung Osterfeld, Flur 30 und 35, und wird
wie folgt umgrenzt:

     Südliche Seiten der Kettelerstraße und Westfälischen
Straße; westliche Seite der Heinestraße; abknickend
zu einer Verlängerung der Flurstücke Nr. 333, 340
und 334, Flur 30; nördliche Grenzen der Flurstücke
Nr. 333, 340 und 334, Flur 30; westliche Seite der
Vikariestraße; verspringend auf die südliche Seite der
Völklinger Straße; südliche Seite der Völklinger Stra-
ße; nördliche Grenze des Flurstücks Nr. 311, Flur 35;
abknickend rechtwinklig auf die östliche Seite der
Nürnberger Straße; östliche Seite der Nürnberger
Straße; nördliche und östliche Grenzen des Flur-
stücks Nr. 410, Flur 35; ca. 5,5 m entlang der süd-
lichen Grenze des Flurstücks Nr. 410, Flur 35; östliche
Grenze des Flurstücks Nr. 23, Flur 35; ca. 8,7 m ent-
lang der südlichen Grenze des Flurstücks Nr. 23, Flur
35; östliche Grenze des Flurstücks Nr. 25, Flur 35;
nördliche Seite der Bottroper Straße bis zur west-
lichen Seite der Gildenstraße; westliche Seite der Gil-
denstraße; am östlichsten Grenzpunkt des Flurstücks
Nr. 254, Flur 30, rechtwinklig abknickend auf die östli-
che Seite der Gildenstraße; östliche Seite der
Gildenstraße.
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     Der Bebauungsplan Nr. 672 D - Gildenstraße /
Vikariestraße - liegt mit Begründung (einschließlich
Umweltbericht) und zusammenfassender Erklärung
vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmach-
ung an im Bereich 5-4 - Bauleitpläne, Wohnungs-
wesen, Denkmalschutz -, Technisches Rathaus Sterk-
rade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A
004, während der nachstehend genannten Öffnungs-
zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus:

     Montag - Donnerstag:                 08:00 - 16:00 Uhr 
     Freitag:                                        08:00 - 12:00 Uhr 

     Über den Inhalt des Bebauungsplans wird auf Ver-
langen Auskunft erteilt.

II. Bekanntmachungsanordnung gemäß §
2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

     Der vom Rat der Stadt am 24.09.2018 gefasste
Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 672 D 
- Gildenstraße / Vikariestraße - wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt
der Bebauungsplan Nr. 672 D - Gildenstraße / Vikarie-
straße - gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs
(BauGB) in Kraft.

     Hinweise
     
     1.    Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2

sowie Abs. 4 des Baugesetzbuchs (BauGB) in
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der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634) über die Entschä-
digung von durch den Bebauungsplan eintreten-
den Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschä-
digungsansprüche wird hingewiesen.

            Hiernach kann der Entschädigungsberechtigte
Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39
bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des An-
spruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leis-
tung der Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die vorbezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs
herbeigeführt wird.

     2.    Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes
hingewiesen:

            Unbeachtlich werden

            1.    eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

            2.    eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans und

            3.    nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

            wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber
der Stadt Oberhausen unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beacht-
lich sind.

     3.    Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW.
1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15
des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW.2018,
S. 90), können Verletzungen von Verfahrens-
oder Formvorschriften gegen diese Satzung nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

            a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

            b)   die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Be-
stimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

            c)    der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss
vorher beanstandet oder

            d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

III.Bestätigungen und Bekanntmachungs-
anordnung des Oberbürgermeisters ge-
mäß § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsver-
ordnung (BekanntmVO)

     Der Inhalt/Wortlaut des papiergebundenen Doku-
ments des Bebauungsplans Nr. 672 D - Gildenstraße /
Vikariestraße - stimmt mit dem Ratsbeschluss vom
24.09.2018 überein.

     Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung
von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsver-
ordnung - BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV. NRW. S.
516 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S. 739), verfahren.

Die öffentliche Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 27.09.2018

Schranz
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zum Bebauungsplan 
Nr. 672 D - Gildenstraße / Vikariestraße -:

Der Bebauungsplan Nr. 672 D soll einen Beitrag für die
nachhaltige Funktion des Nebenzentrums Osterfeld leis-
ten. Neben der Handelsfunktion ist dabei auch der relativ
kleine Einzugsbereich der Innenstadt mit zu stützen. Um
die Ziele erreichen zu können und wegen der vorgefun-
denen Nutzungsstruktur in Kombination mit der vorhan-
denen städtebaulichen Dichte, sind große Teile des Plan-
gebiets als Urbane Gebiete (MU) ausgewiesen. Neben
den öffentlichen Verkehrsflächen setzt der Bebauungs-
plan für einen geringeren Teil außerdem noch Allge-
meine Wohngebiete (WA) fest.

Für die Urbanen Gebiete sind u. a. Lotterie- und Wettan-
nahmestellen, Sexshops, Vergnügungsstätten sowie An-
lagen und Betriebe, die gewerblich betriebenen sexuellen
Dienstleistungen und Darbietungen dienen, textlich aus-
geschlossen. Für die Allgemeinen Wohngebiete (WA)
sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen.

Das Maß der baulichen Nutzung und die überbaubaren
Grundstücksflächen wurden nicht ausgewiesen und rich-
ten sich nach § 34 BauGB (einfacher Bebauungsplan ge-
mäß § 30 Abs. 3 BauGB). Auf diese Weise kann der wei-
teren baulichen Entwicklung ein Spielraum eingeräumt
werden, dessen Grenzen durch die bestehende Bebau-
ung definiert werden.

Weitere Informationen (u. a. Plan und Begründung inkl.
Umweltbericht) sind auch im Internet unter www.o-
sp.de/oberhausen/start.php abrufbar.

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung über den Satzungsbe-
schluss und das Inkrafttreten des Bebau-
ungsplans Nr. 728 - Finanzstraße /
Ramgestraße -

I.   Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 24.09.2018
den Bebauungsplan Nr. 728 - Finanzstraße / Ramge-
straße - in der Fassung vom 04.05.2018 als Satzung
beschlossen.
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